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Vorwort

In den Jahren 1973 und 1974 brachten Hermann
Krings (1913–2004), Hans Michael Baumgartner
(1933–1999) und Christoph Wild das Handbuch
philosophischer Grundbegriffe heraus. Anders als
»philosophische Fachwörterbücher« im Allgemei-
nen, war es nicht vom »enzyklopädischen Gedan-
ken bestimmt«1. Es wollte also nicht »über beste-
hende Philosopheme und den erreichten« (histori-
schen und systematischen) »Wissensstand der
Philosophie« – »unter Schlagwörtern in alphabeti-
scher Reihenfolge« – einfach berichten.2 Das
Handbuch philosophischer Grundbegriffe wollte
etwas anderes tun: Es wollte »selbst Philosophie
bieten«3.
Unter »Philosophie« verstanden die Initiatoren

des Projekts nicht eine besondere »philosophische
Richtung« oder einen besonderen »philosophi-
schen Systementwurf«; sie verstanden darunter
ein dem Informationsstand und Problembewusst-
sein nach zwar »geschichtliches und geschichtlich
bedingtes«4, aber für verschiedene philosophische
Ansätze und Richtungen offenes5 und vor allem
»kritisches Denken«, das in der Lage ist, »die durch
Tradition und Gewöhnung entstandene Sicherheit
im Gebrauch der Begriffe oder der Begriffsworte
[zu durchbrechen] und die Bedingungen [zu eruie-
ren], die diesen Gebrauch bestimmen oder auch be-
stimmen sollten«6. Daran erinnernd, »daß Begriffe
nicht Vorgegebenheiten für das Denken sind, son-
dern primär seine Produkte«7, und dass sich der
»hervorbringende Gedankengang« reflexiv erhel-
len lässt, gab die Programmatik des Handbuchs
den einzelnen Abhandlungen vor: Sie sollten die
»notwendigen Momente des Gedankens«, die
einem faktisch vorkommenden Begriff inhärieren
– einem Begriff, der sich als Grundbegriff erweisen
ließ, d.h. »als bestimmend für konkretes Wis-
sen«8 –, explizit machen: als diejenigen Momente,
»in denen er seine Begründung und Rechtfertigung
findet«9. »Der Begriff, der als fertiges Gebilde er-
scheint, soll[te] seiner gedanklichen Genese nach
dargestellt, er soll[te] von dem ihn begründenden
Denkvollzug her verstanden werden«10. Conditio

sine qua non dafür, »daß ein Grundbegriff eigens
behandelt wird«, war entsprechend, »daß reflektie-
rendes Denken als solches sich in ihm realisiert und
darstellen läßt«11.

I.

DasNeue Handbuch philosophischer Grundbegrif-
fe ist dieser Programmatik verpflichtet. Es ist nicht
nach enzyklopädischem Muster verfasst. Es will
selbst Philosophie bieten. Aber es nimmt die Pro-
grammatik des altenHandbuchs nicht unreflektiert
und bruchlos auf – und bestätigt damit das im alten
Handbuch Gesagte: dass Philosophie im Allgemei-
nen keine Vorgegebenheit für kritisches Denken
ist, sondern dessen Ausdruck und Produkt. In mo-
derater Korrektur der rationalistischen Orientie-
rung des ursprünglichen Unternehmens lenkt es
(in stärker sprachphilosophischer und hermeneuti-
scher Ausrichtung) den Blick nun gerade auf das
›Andere der diskursiven Vernunft‹12: Wenn Phi-
losophie – um es mit Immanuel Kant zu formulie-
ren – das »Geschäft« ist, »diskursiv nachzudenken«
(oder auch »zu urteilen«), »aber nur […] nach
Begriffen«13, dann hält das Neue Handbuch fest,
dass es Begriffsworte sind, mit denen wir es de
facto zunächst zu tun haben, also Zeichen zweiter
Ordnung historisch gewachsener menschlicher
Sprache, die Begriffen zugeordnet sind (wobei wir
unter ›Begriff‹ formaliter eine Aussagefunktion mit
einer Variablen verstehen, die für jedes Argument
ihres Wertebereichs eine wahre oder falsche Aus-
sage ergibt). In den Worten der gewachsenen
menschlichen Sprachen nun »lebt« aber nicht nur
»der Begriff«14, d.h. »logische Energie des Bewußt-
seins«15, wie es Wilhelm Dilthey einmal aus-
gedrückt hat. D.h. Begriffsworte haben nicht nur
eine logische Funktion. Sie haben z.B. auch eine
Geschichte (sie entwickeln sich, werden geprägt);
sie haben eine ästhetische Dimension (sie konstitu-
ierenWeltanschauungen, ohne die das Nachdenken
[sinn-]leer wäre); und sie haben sittliche (ethische
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und politische) Relevanz (d.h. eine gemeinschafts-
bildende oder auch zerstörende Wirksamkeit)16.
Philosophie – die sich wesentlich der natürlichen
Sprache bedient (wenn auch stets in der artifiziellen
Form der Terminologie) – ist mehr oder etwas an-
deres als Logik.
Daher müssen philosophische Fachwörterbücher,

die selbst Philosophie bieten wollen, von Zeit zu
Zeit neu aufgelegt – und das bedeutet: konzeptio-
nell übersetzt werden –, um uns noch bzw. wieder
etwas sagen zu können. Das hat uns gerade die Lek-
türe des alten Handbuchs – seines Vorworts, seiner
Artikel heute, im großen zeitlichen Abstand – be-
wusst gemacht.
Gelegentliche Neuauflagen könnten aus – we-

nigstens – drei Gründen nötig sein, in Thesen for-
muliert:

II.

(1) Die philosophische Reflexion ist sprachlich-
ästhetisch gebunden an »Leitüberzeugungen«,
»Gedankenmotive«, »grundlegende Intuitionen«17,
die sich zu einer (letztlich »persönlich existen-
tiellen«18) Sicht auf die (Welt und Mensch) um-
spannende »Wirklichkeit im ganzen«19 zusammen-
fügen. Diese Sicht macht die Wirklichkeit, noch be-
vor wir Worte haben, zu einem sinn- und
bedeutungshaltigen Kontext, der epistemisch zu-
gänglich ist20. Die philosophische Reflexion artiku-
liert also, so die erste These, (immer auch noch)
»begriffs- und zeichenlose Einsicht[en]«, die zwar
»Begriff, Zeichen, Sprache als Explikationsbedin-
gungen ihrer selbst ernötig[en]«21, aber nicht der
diskursiven Vernunft, sondern (so etwas wie) ›Le-
benserfahrung‹ entspringen, aus der auch das
»Staunen« resultiert, das Platon und Aristoteles
an den Anfang des Philosophierens stellen – ein
Staunen grundsätzlicher Art, das der Wirklichkeit
im Ganzen gilt. Derart unmittelbare Einsichten
können durch unsere Explikationsbemühungen
auf semantischem Niveau nicht ausgeschöpft wer-
den (wovon Kunst und Religion zehren22). Das
Neue Handbuch philosophischer Grundbegriffe
rechnet – hier konzeptuell dem späteren Hans Mi-
chael Baumgartner verpflichtet – damit, dass un-
mittelbare Einsichten das Philosophieren sinn-
gebend bestimmen.23

(2) Unmittelbare Einsichten sind, so die zweite
These, Bestandteile eines bestimmten (ebenso epo-
chenspezifischen wie individuellen) Vorverständ-

nisses von Philosophie, von dem ausgeht und ab-
hängig bleibt, was in den Abhandlungen dieses
Handbuchs getan worden ist: kritisch Sprachaus-
drücke zu klären, die zum Grundvokabular der phi-
losophischen Terminologie gehören, die man selbst
verwendet (d.h. zu sagen, wie diese Ausdrücke ge-
braucht werden bzw. gebraucht werden sollten).
Das Philosophieren von bestimmten Vorverständ-
nissen ausgehen (und partiell von ihnen und also
auch der Lebenswelt abhängig sein) zu lassen –

von Vorverständnissen, in die unmittelbare Ein-
sichten Eingang finden –, heißt nicht, der kriti-
schen Reflexion und Begründung den für die
abendländische Philosophie zentralen Stellenwert
zu bestreiten. Es heißt nur zu berücksichtigen, dass
die philosophische Reflexion und Rechtfertigung
nicht in einem ungetrübten Medium reiner diskur-
siver Vernunft erfolgt. So hat schon das alte Hand-
buch programmatisch festgehalten, dass der Ort
der philosophischen Reflexion die konkrete »phi-
losophische Diskussion«24 ist, d.h. die Auseinan-
dersetzung jeweils jetzt und hier mit dem, was An-
dere (oder man selbst zu einem früheren Zeit-
punkt) zu einem in Frage stehenden Thema, um
das es uns im Philosophieren jeweils aktual selbst
geht, schon gesagt haben. Solche Auseinanderset-
zungen gehen von lebensweltlich verwurzelten
Auffassungen von Philosophie aus, die von Ande-
ren erst einmal (in ihrer Bedeutung und ihrem
Sinn) verstanden werden müssen (unter Einschluss
dessen, was jemand meint, wenn er von »Rechtfer-
tigung«, »philosophischer Reflexion« und »phi-
losophischer Diskussion« spricht).
(3) Ein weiteren Grund dafür, dass philosophi-

sche Fachbücher, die selbst Philosophie bieten wol-
len, in bestimmten Zeitabständen neu aufgelegt
werden müssen, liegt darin, dass natürliche Spra-
chen semantisch geschlossen sind, d.h. keine stabile
Ebenendifferenzierung zwischen Objekt- und Me-
tasprache erlauben, wie dies bei Kunstsprachen
möglich ist. Deshalb dürfte das, was sich als ein
wichtiger philosophischer Terminus herausbildet
(und anerkannt wird und dann in die Nomenklatur
eines Lexikons auch Eingang findet), erheblich zu-
fälliger sein und die philosophische Aufhellung er-
heblich unklarer bleiben, als man zuerst vielleicht
stets meint. Vor allem ist es selbst noch einmal eine
philosophische Frage, ob im »Rückgang auf den Ur-
sprung der Begriffe im Denken« ein klares »Krite-
rium« gefunden werden kann, »das über ihren legi-
timen oder angemaßten Anspruch zu entscheiden
vermag«, wie es das alte Handbuch annahm.25

Vorwort VIII
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Als das ›Andere der diskursiven Vernunft‹, von
dem diese abhängig und auf das sie verwiesen
bleibt, sieht das Neue Handbuch philosophischer
Grundbegriffe somit programmatisch an: die his-
torisch gewachsene menschliche Sprache und die
Erfahrung – die wissenschaftliche wie die Lebens-
erfahrung –, die das diskursive Nachdenken gehalt-
voll macht; die Intuitionen, die dem Nachdenken
u. a. einen (letztlich auf den Menschen in der Welt
bezogenen, existenziellen) Sinn geben und mit
Kunst und Religion (und nicht nur mit Theologie)
verbinden; aber auch und vor allem (darauf kann an
dieser Stelle jedoch nur hingewiesen werden) die
Moral: das konkrete praktische Engagement, das in
der alten Grundbestimmung von Philosophie – als
Liebe zur Weisheit –mit angesprochen ist und viel-
leicht gerade »Selbstdenkern« unter den Philoso-
phen (Kant) obliegen könnte. In diesem Sinne ist
das Neue Handbuch – zu einer bestimmten Zeit, in
einer bestimmten Diskussionslage, die sich von der
des alten Handbuchs unterscheidet – Kants Projekt
einer Kritik der reinen Vernunft verpflichtet.

III.

Dieser abgeänderten Programmatik zufolge galt es
nun, in Einzelabhandlungen reflexiv-kritisch die
Bedeutung von Ausdrücken zu klären, die (nach
dem subjektiven Urteil der Herausgeber) aner-
kanntermaßen zum Grundvokabular der (aktuel-
len) philosophischen Terminologie gehören – Ter-
mini, von denen zu vermuten steht, dass sie »be-
stimmend [sind] für konkretes Wissen« unter
Einschluss nun des (Sinn-)Verstehens mensch-
licher Rede, ohne das konkretes Philosophieren
nicht möglich ist. Auf die Aufnahme von Ausdrü-
cken aus dem Bereich der Hermeneutik in die No-
menklatur wurde daher auf besondere Weise ge-
achtet.
Ferner sollten die Abhandlungen nicht mehr nur

»notwendige Momente des Gedankens« explizit
machen, die einem faktisch vorkommenden Begriff
inhärieren, sondern auch die Sinnbilder noch, die
zu Begriffsworten gehören.
Nun ist »gegenwärtiges Philosophieren […] ge-

schichtlich bestimmtes Philosophieren; daraus folgt
jedoch nicht«, um es mit dem Vorwort des alten
Handbuchs zu formulieren, »daß die Abhandlun-
gen ihre eigene geschichtliche Bestimmtheit zum
Prinzip der Darstellung« hätten erheben müssen.26

Denn in der Historie – und im Übrigen auch mit

Bezug auf Bilder – kann man nur erzählen. Das Er-
zählen gehört zum Philosophieren freilich hinzu,
ist aber (jedenfalls nach traditioneller Auffassung)
blind für die Begriffe und daher selbst etwas ande-
res als Philosophie.
Vor diesem Hintergrund blieb nun im Neuen

Handbuch – und gerade in ihm, sofern es nun auf
Eindeutigkeitsintentionen verzichtet, ohne jedoch
beliebig zu sein – in Geltung, dass »weder die ein-
zelne Abhandlung noch das Handbuch im ganzen
die Begriffe in einem vorausgesetzten System [fi-
xieren]. Von unterschiedlichen Ansätzen, im Kon-
text unterschiedlicher philosophischer Richtungen
und von verschiedenen philosophischen Tempera-
menten werden die einzelnen Begriffe vielmehr
problematisiert, und es liegt in der Verantwortung
des jeweiligen Autors, ob er das Begreifen eines Be-
griffs und der in ihm implizierten Probleme als
einen aporetischen, als einen offenen oder als einen
im engeren Sinne kritischen Prozeß versteht, ob die
Darstellung analytisch, […] in der Figur des Zirkels
oder gemäß anderen Methoden verläuft. Die Viel-
falt der Ansatzpunkte und Verfahrensweisen in den
einzelnen Artikeln widerspricht nicht der Intention
desHandbuchs, sie ermöglicht vielmehr auf beson-
dere Weise die geforderte Entfaltung der Begrif-
fe«27.
So wird der Leser in den Artikeln des Neuen

Handbuchs philosophischer Grundbegriffe nicht
nur eine Wiedergabe seines schon vorhandenen
Informationsstandes und Problembewusstseins,
sondern auch neue Informationen finden. Manche
Artikel werden ihn auch zur Diskussion herausfor-
dern – möglicherweise auch bereits die Program-
matik des Handbuchs selbst, die die einzelnen Ar-
tikel allerdings nicht bestimmen, sondern einer
Vielzahl von philosophischen Perspektiven und
Ansätzen Raum geben sollte. Das Neue Handbuch
vermittelt daher, seiner Programmation nach,
einen lebendigen Eindruck vom heutigen Philoso-
phieren im deutschsprachigen Raum und gehört
(wie das alte) »in die Hand jedes philosophischen
Interessierten«, den es »nicht als bloßen Kon-
sumenten«, »sondern als selbständigen Diskus-
sionspartner« ansprechen will.28

Wir danken den Autoren für die Beiträge und die
große Geduld, die sie bis zum Abschluss des Pro-
jekts aufbringen mussten.

Wir danken Christoph Wild und dem verstorbenen
Hermann Krings, mit dem wir noch korrespondie-

IX Vorwort
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ren durften, für die Zustimmung, die Neuauflage
des Handbuchs auf den Weg bringen zu dürfen. Es
war Hans Michael Baumgartner, unser verstorbe-
ner Lehrer und Freund, der dem ›Anderen der dis-
kursiven Vernunft‹ in seinen letzten Lebensjahren
große Aufmerksamkeit geschenkt und die Neu-
konzeption des Handbuchs im angegebenen Sinne
sachlich nahe gelegt hat.

Wir widmen das Neue Handbuch den Heraus-
gebern des alten. Den verstorbenen unter ihnen
sowie Prof. Dr.Dr. h. c. mult. Wolfgang Kluxen
(1922–2007), der unser Mitherausgeber war, wer-
den wir stets ein ehrendes Andenken bewahren.

Wir danken unseren Mitarbeitern für die schwieri-
ge Arbeit der Artikel-Korrektur: Zuerst und vor
allem Tim Westerholt, der die Last der Endkorrek-
tur zu tragen hatte (ohne ihn hätte das Projekt
nicht angemessen abgeschlossen werden können);
dann aber auch: Esther Bückmann, Kathrin Busch-
bacher, Claudia Heydel, Kathrin Kramer, Nina
Krebs, Raimo Schaffeld, Anke Stanetzek, Sarah
Stich und Sarah Weingarten.
Schließlich sagen wir dem Verlag Karl Alber –

Lukas Trabert und seinen Mitarbeitern – Dank für
die vertrauensvolle Zusammenarbeit

Petra Kolmer / Armin G. Wildfeuer

Anmerkungen
1 H. Krings/H. M. Baumgartner/Ch. Wild, Vorwort, in:
dies. (Hgg.), Handbuch philosophischer Grundbegriffe
[= HPG], München 1973, V.
2 Ebd.
3 Ebd.
4 Ebd., VI.
5 Ebd., VII.
6 Ebd., V.
7 Ebd.

8 Ebd., VI.
9 Ebd.
10 Ebd., V.
11 Ebd., VI.
12 Vgl. zur Programmatik auch die Artikel ›Erkenntnis‹,
›Philosophie‹, ›Wissen‹ und ›Wahrheit‹ im vorliegenden
Handbuch.
13 I. Kant, Kritik der reinen Vernunft, B 746.
14 W. Dilthey, Weltanschauungslehre. Abhandlungen zur
Philosophie der Philosophie, Gesammelte Schriften, Stutt-
gart/Göttingen 1957ff., Bd. VIII, 141.
15 Ebd., 32.
16 Z.B. G. Söhngen, Analogie und Metapher, Freiburg
i.Br./München 1962, 47.
17 Z.B. J. Habermas, Dialektik der Rationalisierung. Jür-
gen Habermas im Gespräch mit Axel Honneth, Eberhard
Knödler-Bunte und ArnoWidmann, in: Die Neue Unüber-
sichtlichkeit, Kleine politische Schriften V, Frankfurt a.M.
1985, 167–208, 202: »Ich habe ein Gedankenmotiv und
eine grundlegende Intuition, diese geht […] auf religiöse
Traditionen, etwa der protestantischen oder der jüdischen
Mystiker zurück, auch auf Schelling«.
18 H. M. Baumgartner, Anspruch und Einlösbarkeit. Ge-
schichtstheoretische Bemerkungen zur Idee einer adäqua-
ten Philosophiegeschichte, in: R. W. Puster (Hg.), Veritas
filia temporis? Philosophiehistorie zwischenWahrheit und
Geschichte. Festschrift für Rainer Specht zum 65. Ge-
burtstag, Berlin/New York 1995, 44–61, 55.
19 H. M. Baumgartner/H. Krings/Ch. Wild, Art. ›Phi-
losophie‹, in: HPG, 1071–1087, 1077.
20 Nach W. Hogrebe, Metaphysik und Mantik. Die Deu-
tungsnatur des Menschen, Frankfurt a.M. 1992, u.v. a. 86,
113, 117, 155 und f.
21 H. M. Baumgartner, Replik, in: P. Kolmer/H. Korten
(Hgg.), Grenzbestimmungen der Vernunft, Freiburg
i.Br./München 1994, 469–493, 477.
22 NachW. Hogrebe (Anm. 20), 16.
23 H. Krings/H. M. Baumgartner/Ch.Wild (Anm. 19),
1077.
24 Ebd., 1073.
25 H. Krings/H. M. Baumgartner/Ch. Wild (Anm. 1), V.
26 Ebd., VI.
27 Ebd., VI f.
28 Ebd., VII.
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NHpG (48222) / p. 11 /19.8.11

Absicht (Intention)

1. Handeln und Absichtlichkeit: Kausale und
Teleologische Konzeptionen
1.1 Absichtlichkeit »unter einer Beschreibung«
1.2 Das logische Beziehungsargument
1.3 Kausalistische Einwände

2. Absichten: Die Irreduzibilitätsthese
2.1 Eigenständigkeit
2.2 Absichtsbezogene Rationalitätsnormen
2.3 Praktische Festlegung
2.4 Normativer Funktionalismus

3. Absichten: Reduktionsvorschläge
3.1 Motivationale Reduktionen
3.2 Kognitive Reduktionen

4. Absichten: Die disjunktiv-genetische Analyse
4.1 Dezisionale Absichten
4.2 Spontane Absichten

5. Beabsichtigte Sachverhalte und akzeptierte
Nebenfolgen
5.1 Benthams Stipulation
5.2 Gründe für Entscheidungen

›Absicht‹ und ›Intention‹ sind handlungstheoreti-
sche Termini, deren Funktion in einer ersten Annä-
herung als das Herausgreifen der Zielsetzung eines
Handlungsvollzugs bezeichnet werden kann. Ihr re-
ferentieller Erfolg hängt aber nicht davon ab, dass
eine entsprechende Handlung tatsächlich vollzogen
wird; sie bezeichnen auchmentale Zustände, die zur
Erklärung von Handlungen beitragen würden, falls
bestimmte ausschließende Bedingungen nicht da-
zwischenkämen. Zu diesen Bedingungen gehören
die überlegte Revision der Absicht, Willensschwä-
che oder die unerwartete Unmöglichkeit des Hand-
lungsvollzugs. Daher sind ›Absicht‹ und ›Intention‹
auch Termini der Philosophie des Geistes.
Zu beachten ist dabei, dass das lateinische, über

den Umweg über neuere englischsprachige Diskus-
sionen in die deutsche Philosophie wiederkehrende
›Intention‹ vom scholastischen, in der Phänomeno-
logie zentralen Terminus ›Intentionalität‹ aus-
einander zu halten ist. Während letzterer für die
›Gerichtetheit‹ steht, die viele mentale Zustände
aber auch symbolische Artefakte charakterisiert,
bezieht sich ersterer auf die spezifische, eminent
praktische Form mentaler Gerichtetheit, die in
einem besonderen Bezug zu entsprechenden Hand-
lungen der Person besteht.
Wie auf andere geistige Zustände beziehen wir

uns auf Absichten oder Intentionen nicht nur de-

skriptiv, indem wir anderen Personen oder uns sel-
ber mittels dieser Termini die betreffenden Zustän-
de zuschreiben. Wir beziehen uns vor allem expres-
siv auf sie, indem wir sie auch durch Sätze der
ersten Person ausdrücken, die oberflächengramma-
tisch die gleiche Form wie Vorhersagen des eigenen
Handelns haben. Hier ist an Sätze wie »Ich gehe
heute Abend ins Kino« oder »Ich werde mich nie
korrumpieren lassen« zu denken.
Im Folgenden soll zunächst im Ausgang von

einer für die analytische Handlungstheorie forma-
tiven Debatte der 1960er Jahre die Bedeutung der
Idee der Absichtlichkeit für den Begriff der Hand-
lung herausgearbeitet werden (1). Danach wird der
Fokus auf die Eigenständigkeit handlungsvoraus-
gehender Absichten gelegt. Hierbei werden die
Gründe erörtert, die für die Irreduzibilitätsthese
sprechen, der zufolge Absichten Einstellungen sui
generis sind (2), bevor die wichtigsten Modelle kri-
tisch dargestellt werden, wonach sie doch auf Wün-
sche, Überzeugungen oder deren Konjunktion zu-
rückführbar seien (3). Auf der Basis der dabei vor-
gebrachten Kritikpunkte wird dann eine eigene
Analyse vorgelegt, der zufolge ›Absicht‹ ein dis-
junktiver Begriff ist, der in paradigmatischen Fällen
genetische Kriterien hat (4). Diese Analyse wird
schließlich an einem Problem gemessen, das für
sie besondere Schwierigkeiten aufwirft, der Unter-
scheidung von beabsichtigten Handlungsfolgen
und bloß akzeptierten Nebenfolgen (5).

1. – 1.1 Eine erste Annäherung an die Idee der
Absichtlichkeit erlaubt der Gedanke, dass Hand-
lungen plausiblerweise absichtliche Herbeiführun-
gen von Sachverhalten sind. Allerdings gehört es
genauso zu unserem Alltagsverständnis, dass wir
unabsichtliche Handlungen ausführen können. Be-
trachten wir Fritz, der die Tür mit einer Wucht auf-
wirft, die demonstrieren sollte, wie dynamisch er
ist, wobei er Franz, der zufälligerweise hinter der
Tür steht, die Nase bricht. Je nach Theorie der
Handlungsindividuierung hat Fritz entweder eine
unabsichtliche Handlung ausgeführt oder eine
Handlung ausgeführt, die eine unabsichtliche Folge
hatte.1 Offensichtlich würde sich Franz nicht mit
der Auskunft Fritzens zufrieden geben, das Bre-
chen der Nase Franzens sei etwas, was er, Fritz,
»nicht getan« habe. Aber Franzens Ärger wird sich
wohl etwas beruhigen, wenn er weiß, dass das un-

1 Absicht (Intention)
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erfreuliche Ereignis die unabsichtliche Folge einer
Handlung war, die Fritz mit einer anderen Absicht
ausführte. Die Herbeiführung des Nasenbruchs
wird als fahrlässig gelten und infolgedessen Fritz
zugerechnet werden; sie wird aber ihm weniger
stark zugerechnet, als wenn er dieses Ergebnis ab-
sichtlich herbeigeführt hätte. Aber auch dann, wenn
unsere Handlungen keine moralisch bedenklichen
Folgen haben, haben sie immer Folgen, die wir bei
ihrer Ausführung nicht vor Augen haben und inso-
fern nicht beabsichtigen. Wenn wir spazieren ge-
hen, bewegen wir Luftmoleküle, wetzen das Mate-
rial unserer Schuhe ab, verändern die Anzahl der
draußen befindlichen Personen und vieles mehr.
Aus diesen Fakten zieht D. Davidson den Schluss,
dass Handlungen immer »absichtlich unter einer
Beschreibung« sind.2 M.a.W.: Dazu, dass jemand
gehandelt hat, gehört begrifflich die Absichtlichkeit
der Herbeiführung eines Sachverhalts, wobei nicht
jeder durch die Handlung herbeigeführte Sachver-
halt absichtlich herbeigeführt wird.
1.2 Aufgrund dieses begrifflichen Zusammen-
hangs wurde in den 1960er Jahren von mehreren
Autoren argumentiert, dass die Charakterisierung
der Herbeiführung eines Sachverhalts als absicht-
lich der Auskunft nichts hinzufügt, dass die Her-
beiführung des betreffenden Sachverhalts eine
Handlung bzw. eine Handlung im vollen Sinne ist.
Diesem Argument zufolge besteht kein Kausal-
zusammenhang zwischen den Bezugsgrößen der
Termini ›Absicht‹ und ›absichtlich‹ und der ent-
sprechenden Handlung. Das auf D. Hume zurück-
gehende Argument, das von mehreren durch den
Antimentalismus L. Wittgensteins und G. Ryles
beeinflussten Autoren aufgegriffen wurde, wird
als das »logische Beziehungsargument« bezeichnet.
Für Hume schließen logische, u. a. begriffliche Be-
ziehungen kausale Beziehungen aus.3 Dass zwi-
schen ›Handlung‹ und ›Absicht‹ eine enge begriff-
liche Beziehung besteht, sieht man daran, dass wir
die Tendenz hätten, jemandem die Absicht abzu-
sprechen, h auszuführen, wenn er in einer für die
Ausführung von h günstigen Situation h nicht rea-
lisierte, obwohl er seine Einstellung zu hweder ver-
gessen noch revidiert hatte.4 Besteht ein solcher be-
grifflicher Zusammenhang, so mag es scheinen,
dass unter günstigen externen Bedingungen eine
Absicht gar nicht nicht realisiert werden kann.
Dann würde gemäß dem Hume’schen Kausalitäts-
verständnis die Rede von Absichten keinen Beitrag
zur kausalen Erklärung von Handlungen leisten.
Gemäß diesem Argument ist die Absichtlichkeit

einer Handlung bspw. dadurch zu explizieren, dass
der Handlung ein bestimmter »Ort in einer Erzäh-
lung« über die handelnde Person zugewiesen wird.5

E. Anscombe zufolge ist eine absichtliche Hand-
lung ein Verhalten, für das die Person auf Anfrage
einen Grund angeben könnte.6

1.3 Gegen das logische Beziehungsargument
wandte Davidson ein, dass, während Kausalbezie-
hungen zwischen Ereignissen bestehen, logische
Beziehungen Beschreibungen – unter anderem
von Ereignissen – verbinden. Offensichtlich beste-
hen aber erstere unabhängig davon, wie sie be-
schrieben werden. Dass bestimmte Ereignisse als
»Rostschäden« oder »Sonnenbrand« beschrieben
werden, ändert nichts daran, dass sie durch Rost
oder die Sonne verursacht wurden.7

Ferner ist es alles andere als klar, dass Absichten
auch unter günstigen externen Bedingungen reali-
siert werden müssen, um weiter als Absichten zu
gelten. Hat sich jemand etwas vorgenommen, so
kann es sein, dass in der Situation, in der er zu
handeln hätte, sein Mut versagt. Richtig ist, dass
hier etwas nicht stimmt. Was aber nicht stimmt,
muss nicht darin bestehen, dass die Person die ent-
sprechende Absicht gar nicht hat. Möglich ist auch,
dass sie durch diejenige Form der praktischen Irra-
tionalität gekennzeichnet ist, die man »Willens-
schwäche« nennt. Bei der Willensschwäche scheint
gerade die relevante Absicht zu wenig Kausalkraft
zu besitzen, um angesichts anderer motivationaler
Phänomene zur Handlung zu führen.8

Sind diese zwei Gegenargumente richtig, so ist es
zwar wahr, dass zwischen ›Absichtlichkeit‹ und
›Handeln‹ ein begrifflicher Zusammenhang be-
steht. Dieser schließt aber keineswegs aus, dass ers-
terer Begriff bei kausalen Handlungserklärungen
in Anspruch genommen wird. Der kausalen Hand-
lungstheorie zufolge gehört es im Gegenteil zum
Begriff einer Handlung, durch bestimmte mentale
Ereignisse oder Zustände verursacht zu werden. Ihr
zufolge ist ›Handlung‹, so wie ›Rostschaden‹ und
›Sonnenbrand‹ ein essentiell kausaler Begriff. Für
Davidson sind die mentalen Einstellungen, die die-
se kausale Rolle einnehmen, Konjunktionen von
Wünschen und Überzeugungen, die zugleich vom
Handelnden als Gründe für die Handlung (›Ratio-
nalisierungen‹) angesehen werden. Die Absicht-
lichkeit einer Handlung besteht demnach gerade in
dieser doppelten Relation des Verursacht- und Ra-
tionalisiertwerdens durch ein relevantes Wunsch-
Überzeugungs-Paar.9

Somit teilt Davidson Anscombes Meinung,
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dass absichtliches Handeln als Handeln aus Grün-
den zu explizieren ist. Während aber bei Davidson
die Rolle von Gründen auch durch Wunsch-Über-
zeugungspaare eingenommen wird, d.h. durch die-
jenigen Einstellungen, die das Handeln verursa-
chen, gelten bei Anscombe Gründe als Entitäten,
die keine kausale Rolle spielen. Gegen diese Sicht
bringt Davidson einen gewichtigen Einwand vor:
Ohne eine solche kausale Rolle zu benennen, lässt
sich nicht sagen, aus welchen Gründen gehandelt
worden ist.10 Der gleiche Gedanke zeigt, dass man,
ohne auf Kausalität zurückzugreifen, keine Krite-
rien dafür hat, ob eine bestimmte Körperbewe-
gung, etwa die Bewegung eines Augenlids, eine ab-
sichtliche Handlung oder bloßes Verhalten ist.
Kommt ein Gegenstand z.B. meinem Auge zu na-
he, so besitze ich einen guten Grund, das Auge zu-
zumachen. Spielt dieser Grund aber keine kausale
Rolle bei der Erklärung der Augenlidbewegung, so
ist er nicht der Grund, aus dem ich handele, und
sichert entsprechend die Absichtlichkeit der Kör-
perbewegung nicht.11

2. – 2.1 Auffallend an den Diskussionen zwischen
den Kausalisten und Antikausalisten in den 1960er
und 1970er Jahren ist, dass die Idee, dass Absichten
eigenständige mentale Einstellungen sein könnten,
von beiden Seiten bestritten wird. Dies liegt in ers-
ter Linie daran, dass alle Beteiligten die Konzeption
des Willens als besonderes geistiges Vermögen für
eine Mystifikation halten. Während Ryle jegliche
geistige Entität als »okkult« gilt,12 betrachtet Da-
vidson die Idee einer Instanz, die zwischen konfli-
gierenden Wünschen wählen könnte, als »absurd«,
»an embarrassing entity to be added to the world’s
furniture«.13 Ein gemeinsames Bedenken dabei be-
trifft die Vorstellung, dass das Vermögen des Wil-
lens für ›Willensakte‹ oder ›Volitionen‹ zuständig
sei,14 handlungsförmige mentale Ereignisse, die
selber das vorauszusetzen scheinen, zu dessen Ana-
lyse sie verwendet werden, nämlich die Hand-
lungsfähigkeit ihres Trägers.
Wie aber andere Autoren zeigen, müssen mit der

Idee einer gegenüber Wünschen und Überzeugun-
gen eigenständigen mentalen Einstellung des Beab-
sichtigens keine derartigen Annahmen einher-
gehen. Für W. Sellars und H.-N. Castañeda sind
es gerade Absichten, nicht Wünsche, die auf der
praktischen Seite unseres mentalen Lebens mit
Überzeugungen parallelisiert werden sollten, wäh-
rend Wünsche einen eher mit Wahrnehmungen
vergleichbaren Status haben. Sellars zufolge sind

Wünsche Dispositionen zu beabsichtigen, Absich-
ten Einstellungen, die sich auf zukünftige Ereignis-
se beziehen, die die Person als in ihrer Kontrolle
stehend betrachtet, und Volitionen besondere pro-
ximale Intentionen, die sich in Gedanken der Form
»Ich werde (hier und jetzt) h tun« ausdrücken.15

Eine solche Konzeption sieht weder Absichten noch
Volitionen als Handlungen und erfordert keine
Postulierung eines besonderen Vermögens zu ihrer
Hervorbringung.
Gegenüber der Kontroverse zwischen Davidson

und den Vertretern des logischen Beziehungsargu-
ments zeichnen sich Ansätze dieses Zuschnitts fer-
ner dadurch aus, dass sie Absichten nicht erst im
Zusammenhang mit vollzogenem absichtlichem
Handeln thematisieren. Diese enge Koppelung er-
weist sich vor allem dann als verzerrend, wenn man
sich vor Augen führt, dass die Notwendigkeit des
absichtkonformen Handelns, auch in Abwesenheit
externer Hindernisse, nur für rationale Akteure
besteht, d.h. für Personen, die sich an die prakti-
sche Norm halten, die Absichten und entsprechen-
de Handlungen in Beziehung setzt.
2.2 Ferner: Beachtet man die Tatsache, dass Ab-
sichten Gegenstände von Rationalitätsnormen
sind, so wird klar, dass dabei nicht nur die Norm
von Bedeutung ist, die absichtskonforme Handlun-
gen vorschreibt. (Nennen wir sie AN1.) Absichten
erweisen sich auch als Einstellungen, deren Träger
rational darauf festgelegt sind, weitere Schritte in
Prozessen praktischer Überlegung zu vollziehen
oder zu unterlassen. Wenn jemand beispielsweise
h zu tun beabsichtigt und glaubt, dass die Herbei-
führung von p für das Tun von h notwendig ist,
sollte er rationalerweise entweder die Absicht, p
herbeizuführen, ausbilden oder die Absicht, h zu
tun, aufgeben (AN2). Beabsichtigt er, h zu tun, so
sollte er darüber hinaus keine weiteren Absichten
fassen, von deren Inhalt er glaubt, dass ihre Reali-
sierung mit der Ausführung von h inkompatibel
ist, es sei denn, er lässt die Absicht, h zu tun, fallen
(AN3). Die Geltung dieser Normen der praktischen
Überlegung macht deutlich, dass Absichten eine
mentale Eigenständigkeit haben, die sich auch in
ihrer besonderen Bedeutung für das geistige Leben
ihrer Träger diesseits entsprechender Handlungen
niederschlägt. Da menschliche Personen sich zu-
mindest auf weite Strecken rational verhalten, sind
Absichten ferner nicht nur dafür von Bedeutung,
wie sich Personen mental verhalten sollen, sondern
auch für ihr faktisches mentales Verhalten verant-
wortlich.
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2.3 Die faktische wie normative Bedeutung des
Beabsichtigens für unsere praktische Überlegung,
die von G. Harman und vor allem von M. Brat-
man hervorgehoben worden ist,16 stützt die These,
dass Absichten eigenständige Einstellungen sind:
Nicht nur sind manche Handlungen oder Hand-
lungsbeschreibungen absichtlich; Personen sind
manchmal Träger von Absichten, unabhängig da-
von, ob sie dazu kommen, ihnen entsprechend zu
handeln. Für mehrere Autoren stützt die normative
Rolle von Absichten im praktischen Überlegen
auch die weitergehende These, dass diese Eigen-
ständigkeit in der Irreduzibilität von Absichten auf
andere Einstellungen, insbesondere auf Wünsche
und Meinungen, gründet. Während Davidson bei-
de Thesen bestritt, besteht inzwischen weitgehend
Konsens darüber, dass die Eigenständigkeitsthese
wahr ist. Kontrovers bleibt die Frage, ob Absichten
ohne Rest als Konjunktion anderer einstellungsför-
miger Faktoren analysiert werden können. Das Ziel
jedes Reduktionsvorschlags muss auf jeden Fall da-
rin bestehen, klar zu machen, was es heißt, auf eine
bestimmte Handlung festgelegt zu sein. Ohne diese
Form der praktischen Festlegung oder ›commit-
ment‹ würden die genannten praktischen Rationa-
litätsnormen nicht gelten. Wünscht man bloß,
Handlung h auszuführen, so besteht kein rationales
Erfordernis, andere Handlungswünsche aufzuge-
ben, deren Realisierung die Ausführung von h aus-
schließen würde. Fantasieren beispielsweise ist für
sich genommen nicht irrational, sondern kann auf
seine Weise wertvoll sein. Ist die Person jedoch da-
rauf festgelegt, auf eine bestimmte Weise zu han-
deln, so ist sie darauf eingestellt, die entsprechende
Proposition wahr zu machen. Zugleich darauf ein-
gestellt zu sein, eine mit der ersten Proposition un-
verträgliche weitere Proposition wahr zu machen,
ist aber offensichtlich irrational. Es besteht hier
eine auffällige Parallele mit der Irrationalität des
Glaubens an der Wahrheit sowohl von p als auch
von :p. Auch hier gibt es einen Kontrast mit pro-
todoxastischen mentalen Zuständen, die keine ko-
gnitive Festlegung beinhalten, nämlich mit Wahr-
nehmungen.
2.4 Die besondere normative Rolle von Absichten
wurde zum Ansatzpunkt einer für die neuere Dis-
kussion besonders einflussreichen Intentionstheo-
rie, der Theorie von Bratman. Bratman schließt
dabei an das Konzept einer funktionalistischen Phi-
losophie des Geistes an, der zufolge mentale Ein-
stellungen durch ihre charakteristischen kausalen
Rollen definiert werden.17 Bratman weicht aber

vom kanonischen Funktionalismus dadurch ab,
dass er Absichten nicht nur als diejenigen mentalen
Zustände analysiert, die typischerweise Handlun-
gen hervorbringen und praktische Überlegung
steuern. Zentral für seine Konzeption ist es, auch
den normativen Rollen, die Absichten in den Ra-
tionalitätsstandards für Handeln und Überlegen
spielen, einen begrifflichen Status zuzuweisen. Da-
bei fügt Bratman den Standards AN1-AN3, die ab-
sichtskonformes Handeln, Zweck-Mittel-Über-
legung und die Unterlassung unvereinbarer wei-
terer Absichten vorschreiben, einen vierten hinzu.
Dieser betrifft die Stabilität von Absichten und be-
sagt, dass Absichten, im Gegensatz zu sonstigen
Wünschen, rationalerweise gegen Revision resis-
tent sein sollen.18

Diese Sicht könnte als reduktiv aufgefasst wer-
den, falls die vollständige Zurückführung auf kau-
sale und normative Rollen als Reduktion gilt.
Allerdings setzt der begriffliche Funktionalismus
gerade voraus, dass sich nicht angeben lässt, auf-
grund welcher Eigenschaften Absichten diese Rol-
len spielen. Stattdessen erscheinen Absichten als
Einstellungen, deren Träger zu gewissen Verhal-
tensweisen erstens rational aufgefordert sind und
zweitens disponiert sind, sich entsprechend zu ver-
halten. Aber eine solche Sicht wirft gerade die Fra-
ge auf, woher dieser normative Status rührt. Die
nahe liegende Antwort verweist auf die Irreduzibi-
litätsthese: Die Absicht, etwas zu tun, ist demzufol-
ge eine Einstellung sui generis, deren Einnahme,
wie die des Überzeugtseins, gewisse, nicht weiter
begründbare Erfordernisse der praktischen Ratio-
nalität nach sich zieht.

3. Die Irreduzibilitätsthese, d.h. die Behauptung,
dass die Philosophie an dieser Stelle begrifflich
nicht weiter kommen kann, fordert geradezu Be-
mühungen um den Nachweis des Gegenteils he-
raus. Dabei lautet die zentrale Frage, wie die Idee
der praktischen Festlegung zu erklären ist. Vor al-
lem bräuchte man Auskunft darüber, wodurch die-
se Idee über das bloße Wünschen hinausgeht. Zu
diesem Zweck sind vor allem zwei Arten von Expli-
kationen vorgebracht worden.
3.1 Dem ersten Vorschlag zufolge sind Absichten
nichts anderes als diemotivational stärksten Wün-
sche, die sich auf eine bestimmte mögliche Hand-
lungssituation beziehen. Da zur Idee der prakti-
schen Festlegung eine Auszeichnung derjenigen
Handlung gehört, auf die sich die Person damit
festlegt, scheint die motivationale Stärke des be-
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treffenden Wunsches zunächst ein aussichtsreicher
Kandidat zu sein. Es gibt aber verschiedene Phäno-
mene, deren Möglichkeit ein solches Verständnis
bestreiten muss. In einer ersten Gruppe von Fällen
ist jemand Träger der überwiegendenMotivation, h
auszuführen, während er auf die Ausführung von
h gar nicht festgelegt ist. In Bezug auf das nächste
Wochenende mag eine Person am stärksten moti-
viert sein, zum Fußballspiel zu gehen, gleichzeitig
aber noch nicht entschlossen sein, was sie an dem
Wochenende tun wird. Umgekehrt scheint es Fälle
zu geben, in denen eine Person beabsichtigt, etwas
zu tun, beispielsweise das Rauchen aufzugeben,
während sie zugleich stärker motiviert ist zu rau-
chen. Nach unserem Alltagsverständnis kann ein
solcher Fall entweder so ausgehen, dass die Person
beim Versuch, das Rauchen aufzugeben, scheitert,
oder so, dass es ihr gelingt, ihre Motivation zu ver-
ändern. Angesichts dieser Szenarien könnte der
Motivationstheoretiker behaupten, dass es sie aus
begrifflichen Gründen einfach nicht geben kann.
Diese Behauptung würde aber darüber hinweg ge-
hen, dass solche Beschreibungen offenbar nichts
Widersprüchliches haben. Aus diesen Gründen
scheitert der erste Reduktionsvorschlag.
3.2 Eine zweite Gruppe von Vorschlägen, Absich-
ten reduktiv zu analysieren, greift auf den Gedan-
ken zurück, dass Überzeugungen Formen der ko-
gnitiven Festlegung sind. Die hierauf aufbauende
Vermutung ist, dass die praktische Form der Fest-
legung auf die theoretische zurückführbar sein
könnte. Vor allem zwei Typen von Analysen spei-
sen sich aus dieser Vermutung. Dem ersten Typ
zufolge sind Absichten Konjunktionen von Wün-
schen und Überzeugungen. In der einfachsten Va-
riante sind sie bloß koreferierende Wunsch-Über-
zeugungspaare (K1);19 in einer anspruchsvolleren
Version besteht die Absicht, h zu tun, aus der Über-
zeugung, dass man h tun wird und dem bewussten
Wunsch, h zu tun, wobei der Wunsch entweder
motivational unangefochten ist oder in seiner Stär-
ke nur von relevanten Wünschen übertroffen wird,
die ihrem Träger nicht bewusst oder deren Rele-
vanz für die Ausführung von h ihm entfallen ist
(K2).20 Gemäß dem zweiten Analysetyp ist die Ab-
sicht, h zu tun, im Kern die Überzeugung des Ab-
sichtsträgers, dass er h tun wird, wobei diese Über-
zeugung auf der Kenntnis seiner motivationalen
Lage aufbaut. Solche Konzeptionen nehmen die as-
sertorische Form der Sätze, die Absichten ausdrü-
cken, wörtlich. In einer Version wird die Überzeu-
gung der Person, sie werde h tun, durch die Über-

zeugung verursacht, dass ihr Wunsch, h zu tun,
sie hinreichend motivieren wird, h auszuführen
(Ü1).21 In einer zweiten Variante kommt der Erwar-
tung der eigenen Handlung die Funktion zu, die
Gewichte unter motivational vergleichbar starken
Wünschen so zu beeinflussen, dass derjenige
Wunschinhalt verwirklicht wird, dessen Verwirk-
lichung erwartet wird. Dieser Konzeption zufolge
ist eine Absicht eine Überzeugung, die, wenn ge-
handelt wird, ihre eigene Wahrheit verursacht
(Ü2).22Ansätze des Zuschnitts von K2 oder Ü1 füh-
ren die für das Beabsichtigen essentielle Form der
praktischen Festlegung auf eine Kombination der
Idee der motivationalen Dominanz und der kogni-
tiven Festlegung zurück, während Ü2 letztere Idee
als deren Wesen betrachtet.
Grundsätzlich haben kognitive Modelle des In-

tendierens Probleme mit induktiv gewonnenen
Überzeugungen über das eigene zukünftige Ver-
halten. Weil wir uns kennen, gehen wir davon aus,
dass wir eine Menge Handlungen ausführen wer-
den, obwohl wir momentan überhaupt nicht vor-
haben, sie auszuführen. Nimmt man den Wunsch
hinzu, die entsprechenden Handlungen auszufüh-
ren, so hilft das wenig. Jemand, der eine induktiv
gewonnene Meinung darüber besitzt, dass er wie-
der einmal auf der Party am kommenden Abend die
Selbstbeherrschung verlieren und jemanden be-
leidigen wird, beabsichtigt nicht schon dadurch die-
se Handlung auszuführen, dass er tatsächlich einen
solchen Wunsch in sich trägt (K1).23 Auch die Idee,
dass die Selbstprognose dann eine Absicht wird,
wenn sie das Ergebnis von Introspektion über die
eigene Motivation ist (Ü1), widerspricht der Phä-
nomenologie: Viele Absichten fassen wir offen-
sichtlich ohne jegliche Introspektion. Um mich da-
rauf festzulegen, heute um 9.30 ins Büro zu gehen,
muss ich offenkundig keine Meinung darüber aus-
bilden, ob ich stärker motiviert bin, um 9.30 oder
um 9.37 oder um 9.16 hinzugehen. Dass bezüglich
dieser Frage schon vor meiner Entscheidung über-
haupt eine Tatsache besteht, die Gegenstand einer
wahren Meinung sein könnte, scheint ohnehin im
höchsten Maße fraglich. Und es scheint noch frag-
licher, dass Personen im Alltag Absichten nur dann
ausbilden können, wenn sie eine Motivationskon-
zeption haben, die solche Tatsachen unterstellt.
Vielmehr legt die Alltagserfahrung nahe, dass die
motivationale Lage des Absichtsträgers davon ab-
hängig sein kann, welche Entscheidung er in der
Frage seines zukünftigen Handelns trifft. Dieser
Punkt spricht sowohl gegen Ü1 als auch gegen K2.
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Lege ich mich auf 9.30 fest, so kann das zur Folge
haben, dass ich hinreichend motiviert werde, auf
9.30 hinzufahren. Wie oben im Zusammenhang
mit reinen Motivationskonzeptionen argumentiert,
scheint es andererseits auch möglich, dass meine
Motivation meiner Entscheidung nicht folgt.
Gegenüber den ersten drei kognitiven Konzep-

tionen hat Ü2, die Position von D. Velleman, zwei
wichtige Vorzüge: Erstens verknüpft sie Absichten
mit motivationalen Zuständen kausal, ohne sie aber
begrifflich an motivationalen Kriterien zu binden.
Zweitens schließt sie aus, dass die relevante kogni-
tive Einstellung induktiv gewonnen wird. Velle-
man zufolge sind Absichten Erwartungen unseres
eigenen Verhaltens, die gebildet werden, weil es zu
Personen konstitutiv gehört, das eigene Verhalten
verstehen zu wollen.24 Indem wir eine solche Er-
wartung bilden, »halten wir uns dazu an«, sie zu
erfüllen, um auf eine Weise zu handeln, die uns
verständlich ist.25 Anders ausgedrückt: Weil wir
motiviert sind, das zu tun, was wir zu tun erwarten,
bilden wir Erwartungen unseres Tuns aus, die un-
sere gesamtmotivationale Lage so verändern, dass
sie dieses Tun, wenn alles gut läuft, hervorbringt.
Irritierend an dieser Konzeption ist, dass sie

selbsterfüllenden Überzeugungen eine derart pro-
filierte Rolle in der Handlungserklärung zuweist.
Es ist zwar falsch, dass selbsterfüllende Überzeu-
gungen entweder begrifflich unmöglich oder irra-
tional sind. Autosuggestion mag in manchen Fällen
ein geeignetes Mittel sein, um die eigene Motivati-
on und Konzentration zu steigern. Zu diesem
Zweck wird sie von Sportlern gezielt eingesetzt.
Dass aber unsere Absichten diese Form haben soll-
ten, scheint phänomenologisch kaum plausibel.
Autosuggestion ist eine Form der strategischen
Selbstmanipulation, eine Technik, die i. d.R. an-
trainiert werden muss. Absichten bilden aber alle
menschlichen Personen fortwährend im Laufe
eines normalen Tages aus. Ferner erleben wir unse-
re Entscheidungen nicht als assertorische, sondern
als optativische Stellungnahmen. Bietet mir je-
mand ein Stück Kuchen an und optiere ich nach
anfänglicher Zögerung dafür, so kommt mir das
Optieren, trotz der assertorischen Form des Satzes
»Ich glaube, ich nehme tatsächlich eins!«, nicht wie
die Bildung einer Erwartung vor, dass ich das Stück
nehmen werde. Vielmehr hat meine Stellungnah-
me die logische Struktur »Lasse mich das Stück
nehmen«.26

Schließlich spricht ein einfacher Einwand gegen
jede kognitivistische Absichtskonzeption: Es ist

nämlich alles andere als klar, dass Absichten Über-
zeugungen ihres Trägers beinhalten, dass er ihren
Inhalt realisieren wird. Es scheint beispielsweise
möglich, zu beabsichtigen, h zu tun, und dabei un-
sicher zu sein, ob man h schließlich tun wird. Fasst
Michael die Absicht, auf dem Nachhauseweg Brot
zu besorgen, so mag er zugleich induktiv zum
Schluss kommen, dass er als etwas schusselige Per-
son vergessen könnte, seine Absicht umzusetzen.27

Eine solche Beschreibung enthält nichts Wider-
sprüchliches. Ebenso kohärent erscheinen Be-
schreibungen, wonach jemand eine Absicht fasst,
ohne über die Frage nachzudenken, ob er ihren In-
halt wird realisieren können. Das hieße, dass das
Beabsichtigen, h zu tun, mit sowohl explizitem als
auch implizitem Agnostizismus bezüglich des eige-
nen künftigen Tuns von h vereinbar ist.
Diese Überlegungen dürften für sich genügen,

um die These zurückzuweisen, dass die praktische
Form der Festlegung auf die für das Überzeugtsein
konstitutive kognitive Festlegung zurückführbar
ist. Allerdings sind Intentionen nicht von jeder do-
xastischen Komponente unabhängig. Ist jemand
der Meinung, dass die Herbeiführung eines be-
stimmten Sachverhaltes für ihn unmöglich ist, so
würden wir ihn gar nicht verstehen, wenn er sich
die Absicht zuschreiben würde, diesen Sachverhalt
herbeizuführen. Da es sich aber hier um eine nega-
tive Bedingung handelt (nennen wir sie NÜ), ist sie
kein Kandidat für das Explikans der praktischen
Festlegung.

4. Das Scheitern aller Reduktionsversuche hätte
zur Folge, dass Absichten als Einstellungen sui ge-
neris betrachtet werden müssten. Eine Ana-
lysemöglichkeit ist hier aber noch nicht berücksich-
tigt worden. Diese kommt dann in den Blick, wenn
man sich ein Problem der funktionalistischen Ana-
lyse Bratmans vor Augen führt. Das Problem be-
trifft den Zugang einer Person zu ihren eigenen
Absichten. Wie oben erwähnt, lässt sich dieser Zu-
gang nicht als induktiv verstehen. Er kann aber
auch nicht eine Erkenntnis post hoc sein: Wir ler-
nen nicht erst, dass wir h zu tun beabsichtigen, in-
dem wir merken, dass wir h zu tun versuchen oder
Mittel zur Herbeiführung von h suchen. Es muss
im Gegenteil dem Absichtsträger schon klar sein,
was er beabsichtigt, damit er diese Schritte unter-
nimmt.
Dieser Punkt wirft deswegen für den Funktiona-

lismus ein Problem auf, weil er die begrifflich ent-
scheidenden funktionalen Rollen als von Ereignis-
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sen erfüllt sieht, die nach dem Fassen der Absicht
stattfinden. Nun ist es vielleicht verständlich zu
machen, dass wir zu manchen Merkmalen unseres
geistigen Lebens einen bewussten Zugang haben,
obwohl die Kriterien für ihr Vorliegen noch gar
nicht gegeben sind. Gerade bei Absichten ist aber
eine solche Vorstellung inkohärent, da der bewuss-
te Zugang zu einem Absichtsinhalt kein bloßes
Symptom für das Bestehen der Absicht ist, sondern
essentiell zu ihr gehört. Dies sieht man daran, dass
die absichtliche Herbeiführung von p, die im
Normfall aus einer entsprechenden Absicht resul-
tiert, auf jeden Fall einen bewussten Zugang der
Person zu ihrem Handlungsziel verlangt.28 Da kei-
ne anderen Kandidaten in Sicht sind, dürfte es klar
sein, dass der bewusste Zugang zu unseren Hand-
lungszielen auf das bewusste Fassen der entspre-
chenden Absichten zurückzuführen ist. Es ist zwar
denkbar, dass jemand zeitweilig vergisst, was er
vorhat. Aber um es vorzuhaben, muss er die Ab-
sicht zu einem vorherigen Zeitpunkt bewusst ge-
fasst haben. Damit hängt zusammen, dass das per-
manente Vergessen einer Absicht ihrem Zerfall
gleichkommt. Eine dem Bewusstsein ihres Trägers
permanent unzugänglich gewordene Einstellung
mag vielleicht weiterhin als sein Wunsch oder so-
gar als ein unbewusster Ziel gelten. Eine Absicht
kann sie aber nicht mehr sein.
Diese Überlegungen legen nah, bei der Analyse

von Absichten nicht auf ihre Konsequenzen, son-
dern auf ihre Genese zu fokussieren. Dabei bietet
sich eine Beziehung an, deren begrifflicher Status
als unkontrovers gelten müsste, nämlich die Bezie-
hung zwischen dem Beabsichtigen und dem Ent-
scheiden. Obwohl es nicht plausibel wäre zu be-
haupten, dass für Absichten Entscheidungen not-
wendige Bedingungen sind, dürfte es kaum strittig
sein, dass eine Entscheidung, h zu tun, hinreichend
für die Absicht ist, h zu tun, solange die Person seit
der Entscheidung weder angefangen hat, die Sache
neu zu überdenken, noch ihr der bewusste Zugang
zum Absichtsinhalt abhanden gekommen ist. Para-
digmatische Absichten, so viel scheint klar, gehen
aus Prozessen praktischen Überlegens hervor. An-
dererseits trifft dies offenbar nicht auf alle Absich-
ten zu: Geht jemand eine Straße entlang und sieht,
wie ihm eine Bekannte entgegenkommt, so wäre es
normal, wenn er diese Person begrüßte, ohne sich
dazu eigens zu entschieden. Dennoch scheint er zu
grüßen, weil er zu grüßen beabsichtigt. Verlegt
man den Fokus der Analyse auf die Absichtsgenese,
so besteht die analytische Aufgabe darin, diesen

zwei Arten dessen, was wir im Alltag als Absichten
verstehen, Rechnung zu tragen. Nennen wir sie de-
zisionale und spontane Absichten.
4.1 Der ersten, paradigmatischen Absichtsart
kommen wir dadurch näher, dass wir uns dem Be-
griff der Entscheidung zuwenden. Es zeigt sich da-
bei, dass auch Entscheidungen genetische Voraus-
setzungen haben. Wir kommen nämlich zu Absich-
ten als Folge von Entscheidungen, so wie wir zu
Überzeugungen als Folge von Urteilen kommen,
wenn wir einen mentalen Prozess durchlaufen, des-
sen Anlass ein Zustand der Unsicherheit ist. Wäh-
rend nun im theoretischen Fall die Unsicherheit
assertorischen Charakters ist, d.h. eine Unsicher-
heit, ob etwas der Fall ist, ist im praktischen Fall
die Unsicherheit optativisch, d.h. sie betrifft die
Frage, was zu tun ist oder was ich als Handelnder
tun möge.
Diese Frage versuchen wir normalerweise da-

durch zu beantworten, dass wir Gründe gegen-
einander abwägen. Allerdings determiniert ein ab-
schließendes Werturteil darüber, was alles in allem
das Beste zu tun wäre, die Entscheidung des Über-
legenden nicht. Dass ein solches Werturteil für eine
Entscheidung nicht hinreichend ist, zeigen, erstens,
Buridan-Fälle, in denen es trotz gleicher Gewich-
tung der Handlungsoptionen möglich ist, eine Ab-
sicht zu fassen. Neben strikten Buridan-Fällen gibt
es, zweitens, andere, alltägliche Fälle, bei denen wir
uns gar keine Mühe machen, zu überlegen, welche
Handlung in der gegebenen Situation die beste wä-
re. Da, wo dieWahl zu trivial ist oder die zu berück-
sichtigenden Faktoren zu komplex wären, »ent-
scheiden wir einfach«. In solchen Fällen entschei-
den wir zwar nicht ohne Grund: Wir entscheiden
uns, weil wir handeln wollen. Aber wir verfügen
über keinen hinreichenden Grund, die Option zu
wählen, für die wir uns entscheiden. Drittens er-
scheint es entgegen der Auffassung der sokrati-
schen Tradition, die die Möglichkeit der ›akrasia‹
abstreitet, alltagsphänomenologisch klar, dass wir
auch irrationale Entscheidungen treffen können,
gegen unsere optimierenden Werturteile zu han-
deln. Daran zeigt sich, dass nicht einmal Alles-in-
allem-Werturteile optativische Unsicherheit aus-
räumen müssen. Zwar wird in solchen Fällen der
rationale Akteur eine Entscheidung treffen, deren
Gehalt vom Gehalt seines Werturteils abgeleitet ist.
Aber das Urteil, dass h zu tun das Optimale wäre,
lässt es begrifflich immer noch offen, ob sich der
Urteilende dazu entscheiden wird, h auszuführen.29

Ein ›Beschluss‹ beschließt eine Episode auch nur
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minimalen praktischen Überlegens, die zur Behe-
bung optativischer Unsicherheit initiiert wurde. Es
ist diese unsicherheitsterminierende Funktion
eines bewussten Wunschereignisses, die, so der
Vorschlag, eine Entscheidung ausmacht. Und das
einstellungsförmige Produkt einer Entscheidung
ist eine paradigmatische Absicht: ein Handlungs-
wunsch, auf dessen Realisierung in der relevanten
Situation man dadurch festgelegt ist, dass sein Vor-
kommnis die optativische Unsicherheit in der Fra-
ge, was man in der Situation tun möge, beendet
hat.30

Diese genetische Konzeption paradigmatischer
Absichten hat verschiedene Vorteile. Erstens er-
klärt sie, warum eine praktische Festlegung nur so
lange Bestand hat, bis ihr Träger in einer weiteren
Episode praktischer Überlegung diejenige Frage
wieder als eine offene betrachtet, deren Erörterung
er durch seine erste unsicherheitsterminierende
Stellungnahme »geschlossen« hatte. Zweitens er-
klärt sie, warum Absichten normalerweise mit der
Meinung einhergehen, dass man dazu in der Lage
ist, die beabsichtigte Handlung auszuführen und
begrifflich die Überzeugung ausschließen, dass
man die betreffende Handlung nicht wird ausfüh-
ren können (NÜ). In leichter Abwandlung eines
aristotelischen Gedankens kann man sagen, dass
wir nicht in praktische Überlegung über eine Frage
eintreten können, wenn wir glauben, dass wir auf
den Ausgang der Sache keinen Einfluss ausüben
können.31 Die minimale doxastische Bedingung
NÜ sowie die üblicherweise weiter gehende doxas-
tische Begleiterscheinung dezisionaler Absichten
sind Folgen ihrer konstitutiven genetischen Bedin-
gungen. Aus dem gleichen Grund ist eine weitere
Qualifikation der Bestimmung paradigmatischer
Absichten als Entscheidungsprodukte hinzuzufü-
gen. Erlangt die Person zu einem späteren Zeit-
punkt die Überzeugung, dass sie doch nicht dazu
in der Lage ist, ihren Absichtsinhalt zu realisieren,
so verliert der betreffende Handlungswunsch sei-
nen Status als eine Absicht, falls er nicht ganz fallen
gelassen wird. Diese Meinung und die entspre-
chende Statusänderung des Wunsches mögen ohne
weitere praktische Überlegungen zustande kom-
men.
Ein dritter Vorteil dieser Konzeption dezisionaler

Absichten ist, dass sie erklären kann, warum Ab-
sichten charakterischerweise diejenigen kausalen
Rollen spielen, die aus der Sicht des Funktionalis-
mus definitorisch sind. Im gleichen Zuge kann sie
aber auch erklären, warum Absichten ihren Status

als Absichten nicht verlieren, falls sie diese Rolle
nicht erfüllen. Personen sind so disponiert, dass
ihre Entscheidungen im Allgemeinen hinreichend
motivationale Kräfte mobilisieren, so dass sie die
beschlossene Handlung auch tatsächlich ausführen.
Ob dies aber im Einzelfall geschieht, hängt von em-
pirischen Faktoren wie der Konzentrationsfähigkeit
der Person und ihrer Fähigkeit zur Selbstkontrolle
ab.
Das für diese Konzeption, wie für alle reduktiven

Modelle, schwierigste Problem ist die Erklärung der
absichtsbezogenen Rationalitätsnormen (AN1–3).
Offenbar muss ein genetisches Modell dem Schritt,
optativischer Unsicherheit ein Ende zu setzen,
einen besonderen normativen Status zuweisen, der
die Rationalitätserfordernisse nach entsprechen-
dem Handeln (AN1) sowie nach kongruenter prak-
tischer Überlegung und weiterer Absichtsbildung
(AN2; AN3) generiert. Eine plausible Erklärung
könnte in der konstitutiven Rolle liegen, die solche
Stellungnahmen für die Person einnehmen, die ihr
Träger ist. Entscheidungen sind die Antworten der
Person selbst auf ihre optativische Unsicherheit.
Dies sieht man daran, dass die bloße kausale Rolle
der Überlegungsterminierung einem bewussten
Wunschereignis nicht diesen Status verleiht.32 Dass
eine Stellungnahme als Antwort gilt, beinhaltet,
dass danach ihr Träger angesichts der Handlungs-
alternativen keinen hinreichenden Grund mehr
sieht, weiter zu überlegen. Der zentrale Stellenwert
der Entscheidung für die Personkonstitution mani-
festiert sich auch in der besonderen aktivischen
Phänomenologie, die häufig, wenn nicht notwen-
dig, mit dem Entscheiden verbunden ist. Es ist kein
Zufall, dass dies die Stelle ist, an der die Intuitionen
ansetzen, dass Personen eine besondere Fähigkeit
besitzen, Kausalketten zu initiieren: die Fähigkeit
zur sogenannten Akteurskausalität.33 Unabhängig
davon, ob die metaphysische Konzeption der Ak-
teurskausalität kohärent ist, kann sie als Symptom
dafür gelten, dass bewusste unsicherheitsterminie-
rende Stellungnahmen wesentlich dafür sind, »wo«
die Person selber »steht«. Solange sie da steht, ist es
für sie rational, sich praktisch, d.h. in ihren Hand-
lungen und Überlegungen, daran zu halten. »Be-
wegt sie sich« aber, indem sie noch einmal in der
betreffenden Frage in praktische Überlegungen
eintritt, so wird die Kraft der Erfordernisse, die sich
an die ursprüngliche Entscheidung anschlossen,
aufgehoben.
4.2 Die genetische Sicht des Beabsichtigens sieht
somit den normativen Charakter verschiedener
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Prinzipien der praktischen Rationalität im person-
konstitutiven Status des Entscheidens fundiert. Die
normative Kraft der praktischen Festlegung liegt
dabei in ihrer Genese durch Selbstfestlegung. Den-
noch ist, wie oben angemerkt, nicht jede Absicht
das Produkt einer Entscheidung. Spontane Absich-
ten werden nicht erst durch die Auflösung opta-
tivischer Unsicherheit, sondern ohne Zögern an-
gesichts einer bestimmten Handlungssituation
gebildet. Sieht man vom Bedürfnis nach einer ein-
heitlichen Theorie ab, so hat man in solchen Fällen
wenig Grund zu der Annahme, dass die handlungs-
steuernde Absicht etwas anderes ist als der auto-
matisch aktivierte, motivational stärkste bewusste
Wunsch, die Handlung – etwa das Grüßen eines
Bekannten auf der Straße – auszuführen.34 Sponta-
ne bewusste Wünsche, die wir als Absichten aus-
zeichnen, sind diejenigen Einstellungen, die in Ab-
wesenheit überlegter optativischer Stellungnah-
men dafür verantwortlich sein können, dass wir
entsprechende Handlungen als absichtlich ansehen.
Wegen ihres überlegungsunabhängigen Charak-
ters scheinen sie keine rationalen Erfordernisse
mit sich zu führen, dass ihr Träger auf bestimmte
Weisen weiter überlegen oder handeln sollte. We-
gen ihrer motivationalen Auszeichnung lassen sie
auch keine Kluft zwischen Absichtsinhalt und tat-
sächlichem Handeln zu. Spontane, proximale Ab-
sichten beinhalten eine Form der »Festlegung«
ihres Trägers auf das unmittelbar darauf folgende
Handeln, die rein motivational zu verstehen ist.

5. Zum Schluss soll auf eine Herausforderung der
skizzierten Absichtskonzeption kurz eingegangen
werden. Es handelt sich um die Frage danach, wie
diejenigen Folgen einer Handlung, die von der han-
delnden Person beabsichtigt wurden, von denjeni-
gen Handlungsfolgen zu unterscheiden sind, die als
bloße »Nebenfolgen« zu gelten haben. Die Frage
stellt sich hier deswegen mit besonderer Dringlich-
keit, weil die Zurückführung von Absichten auf
Entscheidungen die Möglichkeit dieser Unterschei-
dung zu untergraben scheint. Beabsichtigt Bert-
ram, sich zu betrinken, weiß aber, dass dies mit Si-
cherheit zur Folge haben wird, dass er am nächsten
Tag unter Kopfschmerzen wird leiden müssen, so
dürfte klar sein, dass er nicht beabsichtigt, letzteren
Zustand herbeizuführen. Dennoch steht er vor der
Notwendigkeit, entweder sich für den konjunkti-
ven Sachverhalt »Sich Betrinken plus Kater« zu
entscheiden oder ganz auf den Trinkexzess zu ver-
zichten. Entscheidet er sich für erstere Option, so

scheint er aber nach der hier skizzierten Theorie
zu viel zu beabsichtigen. Da auch der Kater im Sko-
pus seiner Entscheidung liegt, so scheint die gene-
tische Analyse sagen zu müssen, dass Bertram auch
beabsichtigt, den Kater zu bekommen. Offensicht-
lich entspricht das nicht dem Alltagsverständnis
des Beabsichtigens. Wenn die Schlussfolgerung
richtig wäre, würde sie einen starken Einwand ge-
gen die genetische Konzeption paradigmatischer
Absichten darstellen.
5.1 Es sei kurz angemerkt, dass es Philosophen
gegeben hat, die aus anderen Gründen bereit wa-
ren, vorhergesehene Nebenfolgen als beabsichtigt
anzusehen. Hier ist vor allem J. Bentham zu nen-
nen, der für die auf erwartete Nebenfolgen gerich-
tete Einstellung den Terminus ›oblique intention‹
(indirektes Beabsichtigen) einführte.35 Bentham

hatte für diesen stipulativen Zug gute normative
Gründe: Da jemand, der bestimmte Folgen seines
Tuns vorhersieht und sich trotzdem für das Ge-
samtpaket entscheidet, für die sonst nicht er-
wünschten Komponenten dieses Pakets mitoptiert,
erscheint er genauso dafür verantwortlich wie für
die angezielten Teile des Pakets. Davon zu reden,
dass z.B. der Kater bloß »vorhergesehen« wurde,
kann leicht zu dem Gedanken verleiten, dass Bert-
ram dafür weniger Verantwortung trägt als für sein
Betrunkensein. Bentham wollte demgegenüber
deutlich machen, dass hier kein verantwortungs-
theoretischer Unterschied besteht. Gleichwohl geht
seine terminologische Stipulation an den Begriff
der Absicht vorbei.
5.2 Kann die genetische Absichtskonzeption
Benthams verantwortungstheoretischer Einsicht
Rechnung tragen, ohne begrifflich schief zu wer-
den? Ich denke ja. Zunächst ist sie allerdings in der
Tat darauf festgelegt, den Kater auf eine bestimmte
Weise mit in den Absichtsinhalt aufzunehmen. So-
lange Bertram glaubt, dass sein Trinkexzess diese
unangenehme Folge haben wird, fasst er, indem er
für den daher unauflösbaren konjunktiven Sach-
verhalt optiert, eine Absicht mit jenem konjunkti-
ven Inhalt. Worauf die genetische Position aber
nicht festgelegt ist, ist die These, dass Bertram be-
absichtigt, sich den Kater zu holen. Dies folgt des-
wegen nicht, weil es nicht wahr ist, dass man jedes
Konjunkt eines beabsichtigten konjunktiven Sach-
verhalts individuell beabsichtigen muss. Man muss
höchstens ein Konjunkt intendieren.
Die entscheidende Frage für die genetische Kon-

zeption ist nun, ob sie dazu in der Lage ist, klar zu
machen, was es heißt, dass jemand trotz des Optie-
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rens für das Gesamtpaket nur einen Sachverhalt
intendiert und den anderen bloß akzeptiert. Die
Antwort liegt in einem Merkmal der Sicht der ent-
scheidenden Person. Der Inhalt ihrer individuellen
Absicht ist nämlich derjenige Sachverhalt, dessen
prospektive Realisierung ihren Grund für die Ent-
scheidung für das Gesamtpaket bildet. Optiert sie
für (p & q), so beabsichtigt sie genau dann, p und
nicht q herbeizuführen, wenn sie ihre Gesamtstel-
lungnahme als angesichts der prospektiven Reali-
sierung von p gerechtfertigt ansieht.
Auch dieses Merkmal der Einstellung des Han-

delnden ist etwas, was ihm im Moment seiner Ent-
scheidung klar ist. Weder stellt es sich erst im Zuge
seines späteren Handelns und Überlegens heraus,
noch ist ihm mittels kontrafaktischer Gedanken-
experimente beizukommen: Es ist zwar wahr, dass
unter variierten Bedingungen – wenn eine Form
des Alkohols verfügbar gewesen wäre, die es Bert-
ram ermöglicht hätte, sich zu betrinken, ohne da-
von Kopfschmerzen zu bekommen – er nicht für
den Kater optiert hätte. Etwas Analoges trifft aber
wohl auch auf seinen Plan zu, sich zu betrinken.
Absichten beinhalten Selbstfestlegungen gerade
angesichts der faktischen Bedingungen, mit denen
wir konfrontiert sind. Aus dem gleichen Grund
trifft auch die funktionalistische Differenzierung
anhand kontrafaktischer Bestimmungen darüber,
welcher der faktisch verknüpften Propositionen
die eigene praktische Überlegung steuern würde,
falls sich das Gesamtpaket als aufschnürbar erwei-
sen sollte,36 die faktische Differenz nicht.
Es ist wichtig zu sehen, dass das Herausgreifen

eines Sachverhalts als Ziel, das dadurch gegenüber
anderen im Gesamtpaket enthaltenen Sachverhal-
ten ausgezeichnet wird, kein Spezifikum des Beab-
sichtigens ist. Vielmehr handelt es sich dabei um
ein durchaus allgemeines Phänomen bei konjunkti-
ven optativischen Einstellungen. Die politisch inte-
ressierte Polly beispielsweise hofft, dass in einem
entfernten Land das Wahlergebnis einer bestimm-
ten Partei den Sieg bringen wird, obwohl sie man-
che Aspekte der Politik dieser Partei ablehnt. Da-
durch hofft Polly auf die Realisierung eines kon-
junktiven Sachverhalts, obwohl sie sich nicht die
Verwirklichung jedes Konjunkts des Gesamtpakets
einzeln erhofft. Ihre Hoffnung zielt auf die Ver-
wirklichung eines der Sachverhalte, und zwar ge-
nau desjenigen Sachverhalts, dessen prospektive
Realisierung den Grund für ihre Hoffnung auf die
Realisierung des Gesamtpakets bildet.
Somit erweist sich der Unterschied zwischen be-

absichtigten Folgen und Nebenfolgen als bloß eine
Variante einer allgemeinen Unterscheidung inner-
halb erwünschter (oder abgelehnter) konjunktiver
Sachverhalte. Diese Analyse37 erlaubt es nicht nur,
Benthams verantwortungstheoretischer Einsicht
Rechnung zu tragen bei gleichzeitiger Aufrecht-
erhaltung der Grenzen des alltäglichen Absichts-
begriffs. Sie liefert ein weiteres Argument für die
reduktive These, dass Absichten Typen von Wün-
schen sind.38
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Das Absolute

1. Normatives semantisches Profil
2. Gestaffelte Einbettungen: Erste Übersicht
3. Verflüssigte Begriffe – relative Quantitäten –

komplexe Einfachheit
4. Radikalisierung im Vexierbild
5. ἕν καί πᾶν
6. Absolutes Ich – absolute Identität – unvor-

denkliches Sein
7. Das Absolute als Resultat aus Wissen und Zeit
8. Vergessene Gegenlektüre
9. Letzte Gedanken und unverfüglicher Grund

1. Die bislang letzte Theorie des Absoluten bot
der Vorgänger dieses Artikels aus der Feder
W. Cramers.1Die erste, aber nicht einzige Leistung
der Theorie bestand darin, im Ausgang von der
buchstäblichen Übersetzung des Terminus ›absolut‹
mit ›abgelöst‹ eine semantische Klärung zu leisten,
die darum als gleichsam kanonisch gelten kann,
weil es ihr gelingt, den Verdacht aufzulösen, die Re-
de vom Absoluten könne prinzipiell nicht zum
Ausdruck bringen, was der Ausdruck meine, sofern
Absolutes als im Verhältnis zu Endlichem gedacht
seinerseits notwendig als Endliches gefasst sei. Ge-
bündelt lässt sich das Zentrum von Cramers Ana-
lyse auf den Nenner bringen: »das Absolute – es sei

mitA bezeichnet – ist das, außer welchem nichts ist,
d. i. das, was konstitutiv ist für jegliches, das sonst
noch ist. […] Ist vom Absoluten A Verschiedenes,
dann ist dieses nicht außer A« und von ihm kann
nicht gelten, dass außer ihm nichts ist. Dann gilt:
»A ist außer A. Außer A ist nichts, A ist außer A,
A ist nicht außer A. […] Nichts zwar steht im Ver-
hältnis des ›außer‹ zuA, aberAmag zu anderem, A,
durchaus im Verhältnis des ›außer‹ stehen. […] Soll
aber das Absolute abgelöst sein können von etwas,
dann muß das, wovon es im Modus des Abgelöst-
seins ist, nicht mehr sein. […] Es folgt: soll A außer
A sein, dann muß A endlich sein.«2 Damit hat Cra-
mer ausweislich der seinen Gebrauch von »außer«
einhegenden Raum-Metaphorik dem aus der Kab-
bala kommenden Motiv des Zimzum3 erstmalig
eine spekulativ-begriffliche Fassung gegeben und
zugleich dem gängigen Vorwurf den Weg verlegt,
die Denkform des Monismus sei per se pantheis-
tisch imprägniert. So kehrt in seinem Entwurf die
Auseinandersetzung mit dem Problem des Absolu-
ten zu ihrem ursprünglichen Glutkern zurück: der
Frage nach dem Verhältnis von Einem und Vielheit.

2. Ohne dass ein griechisches Äquivalent für den
Terminus Absolutes zur Verfügung gestanden hät-
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